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Das deutsche Baurecht ist kein starres Gesetz. Entscheidend ist die 

Erfüllung der Schutzziele gem. § 3 MBO. Diese gelten als erfüllt, wenn die 

Vorgaben der Bauordnung umgesetzt werden. Mittels einer Abweichung 

zum Baurecht, können aber auch alternative Wege beschritten werden, 

sofern nachgewiesen werden kann, dass die Schutzziele weiterhin erfüllt 

bleiben
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Bereits in den 1990iger Jahren wurde erstmalig in breiten Kreisen unserer 

Gesellschaft über die Notwendigkeit von nachhaltigem Handeln diskutiert. Vor 

diesem Hintergrund wurde die Möglichkeit einer verstärkten Nutzung 

nachwachsender Rohstoffe im Bauwesen zunächst wissenschaftlich untersucht 

und 2002 dann in der Musterbauordnung mit der Einführung der Gebäudeklasse 4 

(4- u 5- geschossigen Gebäude) in Verbindung mit brennbaren Bauweisen 

verankert. Die Nachhaltigkeitsdiskussion hat in den letzten 10 Jahren nochmal an 

Intensität gewonnen. Im Ergebnis ist es Konsens, mind. die 

bauordnungsrechtlichen Hemmnisse abzubauen, wenn nicht sogar nachhaltigen 

Bauweisen Vorrang einzuräumen.



Ein weiterer Treiber zum Abbau bauordnungsrechtlicher Hemmnisse bei der 

Verwendung organischer Baustoffe ist der Mangel am Wohnungsmarkt. Die 

Zielvorgabe der Bundesregierung von 400.000 neuen Wohnungen wird auch in 

2023 mit prognostizierten 240.000 Wohnungen deutlich unterschritten. Es 

müssen daher alle verfügbaren Bauweisen und die damit einhergehenden 

Kapazitäten aktiviert werden.
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